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RS OGH 1980/7/3 12Os72/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1980

Norm

StGB §136

Rechtssatz

Keine rechtserhebliche Einwilligung des Verfügungsberechtigten, wenn ihr ein vom Tätervorsatz umfaßter

Willensmangel (§§ 869 8 ABGB) anhaftet; dies gilt gleichermaßen für abgenötigte wie für erlistete

Zustimmungserklärungen.

Entscheidungstexte

12 Os 72/80
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